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§ 148 ArbVG Gebuhren- und
Aufwandsentschadigungen

ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

1. (1)Die Mitglieder des Bundeseinigungsamtes Uben ihre Tatigkeit ehrenamtlich aus.

2. (2)Der Vorsitzende, dessen Stellvertreter sowie die Mitglieder des Bundeseinigungsamtes, ferner die Vorsitzenden
und Beisitzer der Schlichtungsstellen, die im 6ffentlichen Dienst stehen, erhalten Reisegeblhren nach den fir sie
geltenden Vorschriften; die Ubrigen Vorsitzenden (Stellvertreter), Mitglieder und Beisitzer haben Anspruch auf
Ersatz der notwendigen Reise- und Aufenthaltskosten sowie auf die Entschadigung fur Zeitversaumnis nach den
Bestimmungen und Tarifen, die fur Schéffen nach dem Gebuhrenanspruchsgesetz, BGBI. Nr. 136/1975, gelten.

3. (3)Der Vorsitzende des Bundeseinigungsamtes, dessen Stellvertreter sowie die Vorsitzenden und Beisitzer der
Schlichtungsstellen erhalten eine Aufwandsentschadigung, deren Hohe vom Bundesminister fir soziale
Verwaltung festgesetzt wird. Die Vorsitzenden und Beisitzer der Schlichtungsstelle erhalten
Aufwandsentschadigungen nur nach MalRgabe ihrer tatsachlichen Inanspruchnahme.

4. (4)Die mit der Geschaftsfuhrung des Bundeseinigungsamtes betrauten Bediensteten sowie das Kanzlei- und
Schreibpersonal des Bundeseinigungsamtes und der Schlichtungsstellen erhalten fur die Ausibung ihrer
Funktionen eine Aufwandsentschadigung, deren Hohe vom Bundesminister fur soziale Verwaltung im
Einvernehmen mit dem Bundesminister fur Finanzen festgesetzt wird.

5. (5)Hinsichtlich der Geltendmachung, der Bestimmung und Zahlung der Gebuhr nach dem
Gebuhrenanspruchsgesetz finden die Bestimmungen des Gebuhrenanspruchsgesetzes sinngemal3 mit der
Mal3gabe Anwendung, dal3 der Vorsitzende des Bundeseinigungsamtes, bezlglich der Schlichtungsstellen der
Prasident des Gerichtshofes, einen geeigneten Bediensteten dieses Amtes mit der Bestimmung der Gebuhr
beauftragt und dal? gegen die Bestimmung der Gebuhr die Beschwerde an den Vorsitzenden des
Bundeseinigungsamtes (Prasidenten des Gerichtshofes) zulassig ist. Handelt es sich um eine Beschwerde des
Vorsitzenden des Bundeseinigungsamtes, so entscheidet hieriber der Stellvertreter des Vorsitzenden.

In Kraft seit 01.01.1987 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1975_136_0/1975_136_0.pdf
file:///

	§ 148 ArbVG Gebühren- und Aufwandsentschädigungen
	ArbVG - Arbeitsverfassungsgesetz


